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3983.

Ordnung für die Masterprüfung
im Fachbereich Wirtschaft

für den konsekutiven Masterstudiengang
Betriebswirtschaftslehre

an der Fachhochschule Mainz

Vom 24. April 2009

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86
Abs. 2 Nr. 3 des Hochschulgesetzes (Hoch-
SchG) vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 167), zu-
letzt geändert durch das Landesgesetz vom
7. März 2008 (GVBl. S. 57), hat der Fach-
bereichsrat des Fachbereichs Wirtschaft der
Fachhochschule Mainz am 11. April 2007
die folgende Ordnung für die Prüfung im
Masterstudiengang Betriebswirtschaft im
Fachbereich III beschlossen. Diese Prüfungs-
ordnung hat das Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Jugend und Kultur mit Schrei-
ben vom 10. Dezember 2008, Az.: 9526-1
Tgb. Nr. 3011/08, genehmigt.
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Grundlegende Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

Diese Prüfungsordnung gilt für den Master-
studiengang Betriebswirtschaftslehre des
Fachbereichs Wirtschaft der Fachhochschule
Mainz.

Der Studiengang wird im Folgenden Stu-
dium genannt.

§ 2
Ziel des Studiums und der Prüfung

Das Studium vermittelt auf dem Bachelor-
Studium aufbauendes fachspezifisches und
fachübergreifendes Wissen und Können und
dient der Vertiefung von methodischen und
persönlichen Kompetenzen.

Studienziele sind:

- die Befähigung der Studierenden zu
selbstständiger Anwendung tief gehen-
der wirtschaftswissenschaftlicher Er-
kenntnisse und Methoden,

- die Vertiefung einer berufsfeldbezogenen
Qualifikation,

- die Aneignung und Vertiefung von
Führungskompetenz,

- die Weiterentwicklung von Methoden-
und Sozialkompetenz,

- die Entwicklung interkultureller Hand-
lungskompetenz.

§ 3
Zweck der Prüfung

Die Master-Prüfung ist ein auf dem Bache-
lor-Abschluss aufbauender berufsqualifizie-
render akademischer Abschluss. Durch die
Prüfung wird festgestellt, ob die Absolven-
ten über die Kenntnis vertiefter wissen-
schaftlicher Grundlagen ihres Faches, be-
rufsfeldbezogene Qualifikation sowie Me-
thoden-, Sozial- und Führungskompetenz
verfügen, die sie bei der Übernahme von an-
spruchsvollen Fach- sowie Führungsaufga-
ben benötigen.

Der Master-Abschluss ermöglicht grundsätz-
lich die Aufnahme eines Promotions-Stu-
diums, wenn daneben die Erfüllung der be-
sonderen Zulassungsvoraussetzungen des
jeweiligen Promotions-Studiengangs gege-
ben sind.

§ 4
Graduierung

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung
wird der akademische Mastergrad „Master
of Arts“ (M.A.) verliehen.

§ 5
Umfang und Art der Prüfung

Die Masterprüfung besteht aus

1. der Masterarbeit (§ 14) aus einem Stoff-
gebiet der Wirtschaftswissenschaften
und

2. den anderen Prüfungs- und Studienleis-
tungen, die in der Anlage 1 aufgeführt
sind.

§ 6
Prüfungsausschuss

(1)  Dem Prüfungsausschuss gehören an:

1. drei Vertreter der Gruppe nach § 37 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 HochSchG,

2. ein Mitglied der Gruppe gemäß § 37
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 HochSchG,

3. ein Mitglied der Gruppe gemäß § 37
Abs. 2 Satz 5 HochSchG1.

(2) Der Prüfungsausschuss ist für die Organi-
sation der Prüfungen und für Entscheidun-
gen in Prüfungsangelegenheiten zuständig.
Er achtet darauf, dass die Bestimmungen
dieser Ordnung eingehalten werden. Die
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
berichtet regelmäßig dem Fachbereich über
die Entwicklung der Prüfungs- und Studien-
zeiten. Der Prüfungsausschuss gibt Anre-
gungen zur Reform der Prüfungsordnungen
und der Studienpläne.

(3) Die Mitglieder werden vom Fachbereichs-
rat, die oder der Vorsitzende und die Stell-
vertretung vom Prüfungsausschuss gewählt.
Die Amtszeit des studentischen Mitglieds be-
trägt ein Jahr, die der übrigen Mitglieder
zwei Jahre. Mitglieder, die vor Ablauf ihrer
Amtszeit ausscheiden, werden durch Nach-
wahl für den Rest der Amtszeit ersetzt.

(4) Der Prüfungsausschuss kann einzelne
Aufgaben der oder dem Vorsitzenden über-
tragen. Ablehnende Entscheidungen kann
nur der Prüfungsausschuss treffen, soweit ei-
ne entsprechende Entscheidungspraxis in
vergleichbaren Angelegenheiten noch nicht
besteht. Unabhängig von Satz 2 kann die
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
anstelle des Prüfungsausschusses in dringen-
den, unaufschiebbaren Angelegenheiten vor-
läufige Maßnahmen und Entscheidungen
treffen. Der Prüfungsausschuss ist unverzüg-
lich zu unterrichten; er kann die vorläufige
Maßnahme oder Entscheidung aufheben, so-
fern sie nicht aus Rechtsgründen geboten
war oder durch ihre Ausführung nicht be-
reits Rechte Dritter entstanden sind.

(5) Vorsitz und Stellvertretung werden von
Vertretern nach Absatz 1 Nr. 1 wahrgenom-
men. Die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses haben gleiches Stimmrecht. Beschlüsse
werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
der oder des Vorsitzenden. Das Mitglied des
Prüfungsausschusses nach Absatz 1 Nr. 2 hat
bei Entscheidungen des Prüfungsausschus-
ses über die Bewertung und Anrechnung von
Studien- und Prüfungsleistungen kein
Stimmrecht. Dies gilt ebenso für das Mit-
glied nach Absatz 1 Nr. 3, wenn es die Vo-
raussetzungen des § 25 Abs. 5 HochSchG
nicht erfüllt. Die Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses haben das Recht, bei den Prü-
fungen anwesend zu sein, sofern sie sich
nicht zum gleichen Zeitraum zu derselben
Prüfung angemeldet haben.

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. So-
fern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen,
sind sie durch die Vorsitzende oder den Vor-
sitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflich-
ten.

§ 7
Prüfungsamt

Das Prüfungsamt bildet die operative Infra-
struktur für alle Geschäftsprozesse des Prü-
fungswesens. Es nimmt insbesondere folgen-
de Aufgaben wahr:

- Information der Studierenden in Fragen
der Prüfungsordnung - unbeschadet der
allgemeinen Studienberatung als Auf-
gabe der Hochschule,

1Die Grundordnung kann diese gemeinsame
Gruppe aufheben, wenn die Mitgliederzahl bei-
der Gruppen die hochschuleinheitliche Trennung
rechtfertigt. In diesem Fall müssen die Gruppen
gemäß § 37 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4 HochSchG
jeweils durch ein Mitglied vertreten sein. 
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- Vorbereitung der Zulassung zu Prüfungs-
und Studienleistungen sowie Verwaltung
der Leistungsnachweise,

- Vorbereitung der Zulassung zur Master-
arbeit,

- Ausfertigung aller Prüfungszeugnisse
und Abschlussurkunden sowie der zu-
gehörigen Bescheinigungen,

- Erteilung aller erforderlichen Bescheide
sowie Überwachung von Terminen und
Fristen.

Bestimmungen zu Studium und Prüfungen

§ 8
Studienvoraussetzungen

und Studienbeginn

(1) Der Zugang zum Masterstudium setzt un-
beschadet der Bestimmungen der geltenden
Einschreibe-Ordnung voraus:

- Ein mit dem akademischen Diplom- oder
Bachelor-Grad an einer Universität oder
Fachhochschule abgeschlossenes Stu-
dium der Betriebswirtschaftslehre oder
eines inhaltlich ähnlichen Studiengan-
ges.

- Bewerberinnen und Bewerber haben
nachzuweisen, dass sie das in Nr. 1 ge-
nannte Studium mit mindestens der
ECTS-Note C abgeschlossen haben.

(2) Über die Anerkennung von Abschlüssen
ausländischer sowie nicht akkreditierter
Studiengänge entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. Hierbei sind die von der Kultus-
ministerkonferenz (KMK) und Hochschul-
rektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äqui-
valenzvereinbarungen zu beachten.

(3) Bewerberinnen und Bewerber haben
nachzuweisen, dass sie in englischer Sprache
studieren können. Die Englischkenntnisse
müssen dem Niveau B2 des europäischen
Referenzrahmens entsprechen. Dies kann
nachgewiesen werden durch einen TOEFL-
Wert von mindestens 79 Punkten oder einen
TOEIC-Wert von mindestens 700 Punkten.  

(4) Das Studium kann zum Winter- und
Sommersemester aufgenommen werden. Der
Fachbereichsrat kann Ausnahmen be-
schließen.

§ 9
Regelstudienzeit, Studienaufbau
und Umfang des Lehrangebots

(1) Die Studienzeit, während der das Studium
in der Regel abgeschlossen werden kann (Re-
gelstudienzeit), beträgt vier Semester. Darin
sind acht Wochen enthalten, die für die
Bearbeitung eines modular aufgebauten
Praxisprojekts gemäß Absatz 4 und Anlage 1
genutzt werden müssen. Innerhalb der Re-
gelstudienzeit kann die Masterprüfung abge-
legt werden.

(2) Das Lehrangebot erstreckt sich über die
Regelstudienzeit. Das Studium ist modular
aufgebaut. Ein Modul ist die Zusammenfas-
sung von Stoffgebieten zu einer thematisch
und zeitlich abgerundeten, in sich abge-
schlossenen und mit Leistungspunkten ver-
sehenen abprüfbaren Einheit. Es umfasst die
Inhalte des jeweiligen Faches in einem Se-
mester. Jedes Modul wird durch eine Prü-
fungsleistung abgeschlossen. Für das Praxis-
projekt gilt Absatz 4. Der zeitliche Umfang
der für den erfolgreichen Abschluss des Stu-
diums erforderlichen Lehrveranstaltungen
beträgt 56 Semesterwochenstunden. Davon
entfallen auf den Pflichtbereich 40 Semes-
terwochenstunden und auf den Wahlpflicht-
bereich 16 Semesterwochenstunden.

(3) Die planmäßige Arbeitsbelastung der
Studierenden beträgt 900 Stunden je Semes-
ter (30 ECTS-Punkte) und 3600 Stunden

(120 ECTS-Punkte) während des gesamten
Studiums.

(4) Das Praxisprojekt ist eine Studienleis-
tung. Über das Praxisprojekt ist als Grundla-
ge der Bewertung ein Bericht zu erstellen.
Weiteres zum Praxisprojekt regelt der Studi-
enplan.

(5) Die Prüfungen können auch vor Errei-
chen des für sie vorgesehenen Zeitpunkts ab-
gelegt werden, sofern die für die Zulassung
zur Prüfung erforderlichen Voraussetzungen
gemäß § 10 Abs. 6 erfüllt sind.

§ 10
Zulassungsvoraussetzungen

zu Prüfungen und Zulassungsverfahren

(1) Innerhalb der Meldefristen haben die
Studierenden einen Antrag auf Zulassung
zur Prüfung beim Prüfungsausschuss einzu-
reichen. Dem Antrag haben die Studieren-
den eine Erklärung beizufügen, ob sie eine
Vorprüfung oder eine Prüfung in einem in-
haltlich gleichen Masterstudiengang endgül-
tig nicht bestanden haben oder ob sie sich in
einem inhaltlich gleichen Masterstudiengang
an einer Hochschule in einem Prüfungsver-
fahren befinden, ob und gegebenenfalls wie
oft sowie in welchen Modulen oder Prü-
fungsgebieten sie bereits Prüfungsleistungen
in demselben Studiengang oder in anderen
Studiengängen an einer Hochschule in der
Bundesrepublik Deutschland nicht bestan-
den haben. Ein nachträglicher Antrag auf
Zulassung kommt nur bei Versäumung der
Antragsfrist aus von den Studierenden nicht
zu vertretenden Gründen in Betracht. § 16
Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Der Prüfungsausschuss kann bestimmen,
dass der Antrag auf Zulassung auf elektroni-
schem Weg erfolgt. Der Prüfungsausschuss
legt das Verfahren fest und informiert die
Studierenden spätestens zu Beginn des Se-
mesters, in dem das elektronische Verfahren
eingeführt wird.

(3) Über die Zulassung entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Die Zulassung ist zu ver-
sagen, wenn die Studierenden die Masterprü-
fung in einem inhaltlich gleichen Studien-
gang an einer Hochschule in der Europäischen
Union endgültig nicht bestanden haben, wenn
sie sich in einem solchen Studiengang in ei-
nem Prüfungsverfahren befinden oder wenn
Studierende wegen der Anrechnung von Fehl-
versuchen gemäß § 19 Abs. 1 Satz 3 keine
Möglichkeiten mehr zur Erbringung von Prü-
fungsleistungen haben, die für das Bestehen
der Masterprüfung erforderlich sind.

(4) Studierende melden sich zu den Prü-
fungs- und Studienleistungen gemäß Anlage
1 an. Wird die Meldefrist um zwei Semester
versäumt, gilt diese Prüfung als erstmalig
nicht bestanden.    

(5) Zur Masterarbeit werden nur Studierende
zugelassen, die alle Prüfungsleistungen, die
gemäß Anlage 1 im ersten Semester angebo-
ten werden, bestanden haben.

(6) Studien- und Prüfungsleistungen können
nur erbracht und bescheinigt werden, wenn
die Studierenden in den jeweiligen Master-
studiengang des Fachbereichs III, Wirt-
schaftswissenschaften, der Fachhochschule
Mainz eingeschrieben sind; § 67 Abs. 4
HochSchG (Frühstudierende) bleibt un-
berührt.

§ 11
Arten der Prüfungsleistungen

und Studienleistungen

(1)  Prüfungsleistungen sind:

1. mündliche Prüfungen gemäß § 12,

2. schriftliche Prüfungen gemäß § 13,

3. die Masterarbeit gemäß § 14.

(2) Prüfungsleistungen werden in der Regel
als schriftliche Prüfungen abgelegt. In Aus-
nahmefällen kann der Prüfungsausschuss
Abweichungen beschließen; dieser Beschluss
muss den Studierenden zu Beginn des jewei-
ligen Semesters bekannt gegeben werden.
Inhalt und Anforderungen der in einem Fach
zu erbringenden Prüfungsleistung richten
sich nach den fachspezifischen Erfordernis-
sen und liegen in der Verantwortung der be-
treffenden Prüfenden, soweit nicht der Prü-
fungsausschuss eingrenzende oder erwei-
ternde Bestimmungen erlassen hat. 

(3) Die Anmeldung zu einer Prüfungsleistung
erfolgt in einem Zeitraum von höchstens
zwölf Wochen und mindestens zehn Tagen
vor Abnahme der Prüfungsleistung; der vor-
gesehene Anmeldezeitraum ist den einschlä-
gigen Bekanntmachungen des Prüfungsamts
zu entnehmen.

(4) Machen Studierende glaubhaft, dass sie
wegen länger andauernder oder ständiger
Behinderung nicht in der Lage sind, Prüfun-
gen ganz oder teilweise in der vorgesehenen
Form abzulegen, hat der Prüfungsausschuss
zu gestatten, die Prüfungsleistung innerhalb
einer verlängerten Bearbeitungszeit oder
gleichwertige Prüfungsleistungen in anderer
Form zu erbringen. Die Vorlage eines
amtsärztlichen Attests kann verlangt wer-
den.

(5) Werden Lehrveranstaltungen in engli-
scher Sprache abgehalten, so kann auch die
Prüfung in englischer Sprache stattfinden.
Den Studierenden sind Lehr- und Prüfungs-
sprache spätestens zu Beginn der ersten
Lehrveranstaltung des Semesters und bei
Optionen vor der Wahl der Lehrveranstal-
tung mitzuteilen.

(6) Erbringen Studierende im Rahmen von in
der Prüfungsordnung oder im Studienplan
nicht vorgesehenen Veranstaltungen Leis-
tungen in Form von Hausarbeiten, Referaten
und Klausuren, so wird ihnen hierfür ein
Leistungsschein ausgestellt. Für diese Stu-
dienleistungen erhalten Studierende keine
ECTS-Punkte. Die im Rahmen von Studien-
leistungen ausgewiesenen Noten gehen nicht
in die Berechnung der Gesamtnote ein.

(7) Eine Studienleistung gemäß Anlage 1 ist
der Praxisbericht. Die Studienleistung wird
mit der Note „bestanden“ oder „nicht be-
standen“ von dem jeweiligen Prüfenden be-
wertet. Ist die Studienleistung mit „bestan-
den“ bewertet, werden die jeweiligen ECTS-
Punkte gemäß Anlage 1 zugeordnet.

§ 12
Mündliche Prüfungen

(1) In mündlichen Prüfungen sollen die Stu-
dierenden nachweisen, dass sie die Zusam-
menhänge des Prüfungsgebiets erkennen
und in der Lage sind, die gegebenen Fra-
gestellungen in diese Zusammenhänge ein-
zuordnen. Durch mündliche Prüfungen soll
auch festgestellt werden, ob die Studieren-
den über ein breites Grundlagenwissen ver-
fügen.

(2) Mündliche Prüfungen werden von einer
oder einem Prüfenden in Gegenwart einer
oder eines sachkundigen Beisitzenden abge-
nommen. Mündliche Prüfungen sind Einzel-
prüfungen oder Gruppenprüfungen. An
Gruppenprüfungen dürfen nicht mehr als
drei Studierende teilnehmen.

(3) Mündliche Prüfungen dauern, soweit im
Einzelnen in dieser Ordnung nichts anderes
bestimmt ist, in der Regel 20 Minuten je Stu-
dierender oder Studierendem und Fach. Die
Mindestdauer beträgt 15 Minuten, die
Höchstdauer in begründeten Fällen 30 Minu-
ten.
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(4) Die wesentlichen Gegenstände und Er-
gebnisse der mündlichen Prüfung sind in
einem Protokoll für jede Studierende oder
jeden Studierenden einzeln festzuhalten. Die
Anfertigung des Protokolls in elektronischer
Form ist ausgeschlossen. Vor der Festsetzung
der Note gemäß § 15 Abs. 1 hören die Prü-
fenden die Beisitzenden. Das Ergebnis ist
den Studierenden im Anschluss an die
mündliche Prüfung bekannt zu geben.

(5) Studierende desselben Faches können
während der Prüfung anwesend sein, es sei
denn, die zu Prüfenden haben bei der Mel-
dung oder dem Antrag auf Zulassung zur
Prüfung widersprochen.

(6) Weibliche Studierende können bei dem
Antrag auf Zulassung zur Prüfung bestim-
men, dass an der Prüfung die zentrale Frau-
enbeauftragte oder die Frauenbeauftragte
des Fachbereichs teilnehmen kann.

(7) Mündliche Prüfungen finden studienbe-
gleitend statt.

§ 13
Schriftliche Prüfungen

(1) In schriftlichen Prüfungen (Klausuren,
Haus- und Projektarbeiten einschließlich de-
ren Präsentation) sollen die Studierenden
nachweisen, dass sie während begrenzter
Zeit Probleme erkennen und mit fachspezifi-
schen Methoden Lösungen entwickeln kön-
nen.

(2) Studienbegleitend abgenommene Prü-
fungsleistungen werden in der Regel von
einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet.

(3) Klausuren dauern mindestens 90 und
höchstens 180 Minuten. Der Prüfungsaus-
schuss legt gemäß § 6 Abs. 2 die Dauer der
Klausuren je Prüfungsfach fest.

(4) Hausarbeiten und Projektarbeiten sind
Einzel- oder Gruppenarbeiten. Bei Gruppen-
arbeiten muss der als Prüfungsleistung zu
bewertende Beitrag der einzelnen Studieren-
den deutlich unterscheidbar und bewertbar
sein. Die Bearbeitungszeit beträgt nicht
mehr als sechs Wochen. Bei der Abgabe der
Haus- oder Projektarbeit haben die Studie-
renden schriftlich zu versichern, dass sie ihre
Arbeit - bei einer Gruppenarbeit ihren ent-
sprechend gekennzeichneten Teil - selbst-
ständig verfasst und keine anderen als die
angegebenen Quellen und Hilfsmittel be-
nutzt haben. Die Studierenden müssen versi-
chern, dass die Haus- oder Projektarbeit in
gleicher oder ähnlicher Form oder auszugs-
weise im Rahmen einer anderen Prüfung von
der oder dem Studierenden noch nicht vor-
gelegt worden ist.

(5) Die Dauer des Bewertungsverfahrens soll
sechs Wochen nicht überschreiten.

(6) Schriftliche Prüfungen finden studienbe-
gleitend statt.

(7) Schriftliche Prüfungen nach dem Mul-
tiple-Choice-Verfahren sind ausgeschlossen.

§ 14
Masterarbeit

(1) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsleis-
tung. Sie soll zeigen, dass die Studierenden
in der Lage sind, innerhalb einer vorgegebe-
nen Frist ein Fachproblem selbstständig
durch Anwendung wissenschaftlicher Me-
thoden zu bearbeiten.

(2) Die Masterarbeit wird von einem der
nach § 23 Abs. 5 Prüfungsberechtigten be-
treut. Die Studierenden haben in der Regel
zu Beginn des dritten Semesters, in begrün-
deten Ausnahmefällen erstmals zu Beginn
des zweiten Semesters die Möglichkeit, sich
von einer oder einem Betreuenden ein Thema
für eine Masterarbeit zuteilen zu lassen oder

selbst ein Thema vorzuschlagen. Spätestens
sechs Wochen nach Abschluss aller anderen
Prüfungsleistungen muss die Anmeldung zur
Masterarbeit erfolgen. Auf Antrag der Stu-
dierenden sorgt der Prüfungsausschuss
dafür, dass sie ein Thema für die Master-
arbeit erhalten. Die Anmeldung der Master-
arbeit erfolgt über das Prüfungsamt. Der
Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu
machen.

(3) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit
beträgt ab dem Ausgabetermin fünf Monate.
Im Einzelfall kann die oder der Vorsitzende
des Prüfungsausschusses im Einvernehmen
mit der oder dem Betreuenden eine Verlän-
gerung der Bearbeitungszeit um bis zu vier
Wochen gewähren.

(4) Thema, Aufgabenstellung und der gefor-
derte Umfang der Masterarbeit müssen so
bestimmt sein, dass die vorgegebene Bear-
beitungszeit eingehalten werden kann. Das
Thema kann von der oder dem Studierenden
nur einmal ohne Angabe von Gründen inner-
halb der ersten vier Wochen nach Ausgabe
des Themas zurückgegeben werden.

(5) Den Studierenden ist Gelegenheit zu ge-
ben, für das Thema der Masterarbeit Vor-
schläge einzubringen. Die Masterarbeit darf
in gleicher oder ähnlicher Form oder aus-
zugsweise im Rahmen einer anderen Prüfung
von der oder dem Studierenden noch nicht
vorgelegt worden sein.

(6) Masterarbeiten können auch als Grup-
penarbeiten zugelassen werden, wenn die als
Prüfungsleistungen zu bewertenden Beiträge
der einzelnen Studierenden deutlich unter-
scheidbar und bewertbar sind und die An-
forderungen nach Absatz 1 erfüllen.

(7) Die Masterarbeit ist fristgemäß in zweifa-
cher Ausfertigung und gebunden bei dem
Prüfungsamt abzuliefern. Daneben ist eine
dritte Ausfertigung in elektronischer Form
abzuliefern. Bei der Abgabe der Masterar-
beit haben die Studierenden schriftlich zu
versichern, dass sie ihre Arbeit - bei einer
Gruppenarbeit ihren entsprechend gekenn-
zeichneten Teil - selbstständig verfasst und
keine anderen als die angegebenen Quellen
und Hilfsmittel benutzt haben. Die Studie-
renden müssen versichern, dass die Master-
arbeit in gleicher oder ähnlicher Form oder
auszugsweise im Rahmen einer anderen
Prüfung von der oder dem Studierenden
noch nicht vorgelegt worden ist. Der Zeit-
punkt der Abgabe ist aktenkundig zu ma-
chen. Wird die Masterarbeit nicht fristge-
recht abgeliefert, gilt sie als nicht bestan-
den.

(8) Die Masterarbeit ist von zwei Personen,
die als Prüfende gemäß § 23 Abs. 2 zugelassen
sind, zu bewerten; eine der beiden Personen
soll die Arbeit betreut haben. Die Zeit für die
Bewertung der Masterarbeit durch Erst- und
Zweitgutachter soll zwölf Wochen nicht
überschreiten.

§ 15
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleis-
tungen werden von den jeweiligen Prüfenden
festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungs-
leistungen sind folgende Noten zu verwen-
den:

1 = sehr gut = eine hervorragende
Leistung

2 = gut = eine Leistung, die
erheblich über
durchschnittlichen
Anforderungen liegt

3 = befriedigend = eine Leistung, die
durchschnittlichen
Anforderungen
entspricht

4 = ausreichend = eine Leistung, die
trotz ihrer Mängel
noch den Anforde-
rungen genügt

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die
aufgrund erhebli-
cher Mängel den
Anforderungen
nicht mehr  genügt

(2) Zur differenzierten Bewertung der Prü-
fungsleistungen können die Noten um 0,3
auf Zwischenwerte erhöht oder verringert
werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind
dabei ausgeschlossen.

(3) Wurde eine Wiederholungsprüfung abge-
legt, ergibt die Note der Wiederholungsprü-
fung die Note der Prüfungsleistung.

(4) Die Note gemäß Absatz 1 wird durch eine
ECTS-Note (ECTS-Grade) ergänzt. Für die
ECTS-Bewertung ist der jeweils geltende
Beschluss der Kultusministerkonferenz
(KMK) bestimmend.

(5) Ist eine Prüfungsleistung mit mindestens
„ausreichend“ bewertet, werden die entspre-
chenden ECTS-Punkte gemäß Anlage zuge-
ordnet.

§ 16
Versäumnis, Rücktritt,

Täuschung und Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht
ausreichend“ bewertet, wenn Studierende
bei Vorliegen selbst zu vertretender Gründe
zu einem Prüfungstermin nicht erscheinen
oder nach Beginn der Prüfung von der Prü-
fung zurücktreten. Dasselbe gilt, wenn eine
Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorge-
gebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Die für das Versäumnis eines Prüfungs-
termins oder für den Rücktritt nach Beginn
einer Prüfung geltend gemachten Gründe
müssen der oder dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses unverzüglich schriftlich
angezeigt und glaubhaft gemacht werden.
Bei Krankheit hat ein ärztliches Attest un-
verzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern,
spätestens bis zum dritten Tag nach dem
Prüfungstermin bei der oder dem Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses vorzuliegen.
Das Attest muss die Prüfungsunfähigkeit der
oder des Studierenden erkennen lassen. Ein
entsprechendes Formblatt für ein ärztliches
Attest ist beim Prüfungsamt erhältlich. Die
Vorlage eines amtsärztlichen Attests kann
verlangt werden. Der Krankheit von Studie-
renden steht die Krankheit eines von ihnen
allein zu versorgenden Kindes gleich. Wer-
den die Gründe anerkannt, gilt die Prü-
fungsleistung als nicht unternommen. § 19
Abs. 1 Satz 5 gilt entsprechend.

(3) Versuchen Studierende, das Ergebnis der
Prüfungsleistung durch Täuschung oder Be-
nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu be-
einflussen, gilt die betreffende Prüfungsleis-
tung für diese Studierenden als mit „nicht
ausreichend“ bewertet. Studierende, die den
ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung
stören, können von den jeweils Prüfenden
oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung
der Prüfung ausgeschlossen werden. In die-
sem Fall gilt die betreffende Prüfungsleis-
tung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 

(4) Entscheidungen nach Absatz 3 sind vom
Prüfungsausschuss den Studierenden unver-
züglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu
versehen.
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§ 17
Bestehen, Nichtbestehen und

Bescheinigung von Prüfungsleistungen
und Studienleistungen

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn
alle Prüfungsleistungen mit mindestens
„ausreichend“ und alle Studienleistungen
mit „bestanden“ bewertet wurden. Die Mas-
terprüfung ist endgültig nicht bestanden,
wenn die Wiederholungsmöglichkeiten der
Prüfungsleistungen gemäß § 19 Abs. 1 und
der Studienleistungen gemäß § 19 Abs. 2 er-
folglos ausgeschöpft wurden.

(2) Die Ergebnisse der Prüfungsleistungen
sowie gegebenenfalls die Möglichkeit einer
Wiederholung sind den Bekanntmachungen
zu entnehmen. Die Bekanntmachungen kön-
nen auch auf elektronischem Weg erfolgen.

(3) Studierenden wird auf Antrag oder gegen
Vorlage der entsprechenden Nachweise eine
zusammenfassende Bescheinigung über die
erbrachten Prüfungsleistungen und Studien-
leistungen ausgestellt.

§ 18
Freiversuch

(1) Im Rahmen der Masterprüfung gilt eine
mündliche oder schriftliche Prüfung gemäß
§ 12 oder § 13 im Falle des Nichtbestehens
als nicht unternommen, wenn die Prüfungs-
leistung zu dem dafür vorgesehenen oder
früheren Zeitpunkt abgelegt wurde; dieser
Zeitpunkt ist in dieser Ordnung gemäß An-
lage 1 geregelt. Die Wiederholung dieser
Prüfungsleistung findet gemäß § 19 Abs. 1
Satz 5 im Rahmen der Prüfungstermine des
folgenden Semesters statt. Für die Masterar-
beit gemäß § 14 wird ein Freiversuch nicht
gewährt. Prüfungen, die wegen Täuschungen
oder eines sonstigen ordnungswidrigen Ver-
haltens für nicht bestanden erklärt wurden,
sind vom Freiversuch ausgeschlossen.

(2) Wurde die Prüfungsleistung nicht zu dem
in dieser Ordnung dafür vorgesehenen Zeit-
punkt abgelegt und war dies

1. durch die Mitwirkung in gesetzlich oder
satzungsmäßig vorgesehenen Gremien
einer Hochschule, einer Studierenden-
schaft oder eines Studierendenwerks, 

2. durch Krankheit, eine Behinderung oder
andere von den Studierenden nicht zu
vertretende Gründe oder

3. durch Schwangerschaft oder Erziehung
eines Kindes,

4. durch ein Auslandsstudium bis zu zwei
Semestern, wenn eine Studierende oder
ein Studierender durch Bestätigung einer
durch den Fachbereich beauftragten Pro-
fessorin oder eines durch den Fachbe-
reich beauftragten Professors nachweist,
dass er an einer ausländischen Hoch-
schule eingeschrieben war und dabei
mindestens 12 ECTS-Punkte je Semester
erworben hat,

bedingt, gilt Absatz 1 Satz 1 nicht. In den
Fällen 1 bis 4 gilt eine schriftliche oder eine
mündliche Prüfung im Falle des Nichtbeste-
hens als nicht unternommen, wenn sie zu
dem nächst möglichen Prüfungstermin nach
dem in dieser Ordnung für die Prüfungsleis-
tung vorgesehenen Zeitpunkt abgelegt wur-
de. In dem Fall der Nummer 3 ist mindestens
die Inanspruchnahme der Fristen entspre-
chend den §§ 3,4 6 und 8 des Mutterschutzge-
setzes sowie entsprechend den Fristen des
Bundeserziehungsgeldgesetzes über die El-
ternzeit zu ermöglichen.

Die Nachweise der in den Punkten 1 bis 4
beschriebenen Gründe obliegen den Studie-
renden.

(3) Verlängerungen und Unterbrechungen
nach Absatz 2 werden bei der Berechnung
von Studienzeiten, die für die Einhaltung
einer Frist für die Meldung oder Ablegung
einer Prüfung oder ihrer Wiederholung ab-
hängen, ebenfalls nicht berücksichtigt.

(4) Eine im Freiversuch bestandene Prüfung
kann einmal zur Notenverbesserung zum je-
weils nächsten Prüfungstermin wiederholt
werden. Die Meldung hierzu ist gemäß § 10
Absatz 1 abzugeben. Die Teilnahme an einem
späteren Prüfungstermin ist ausgeschlossen.

(5) Wird eine Notenverbesserung nicht er-
reicht, bleibt die im ersten Prüfungsversuch
erzielte Note gültig.

§ 19
Wiederholung von Prüfungsleistungen,
Studienleistungen und der Masterarbeit

(1) Prüfungsleistungen, die nicht mit min-
destens ausreichend bestanden sind, können
einmal wiederholt werden. Die Regelung des
§ 18 Abs. 1 bleibt hiervon unberührt. Nicht
bestandene Prüfungen in einem inhaltlich
gleichen Studiengang an einer anderen
Hochschule in der Europäischen Union sind
auf die zulässige Zahl der Wiederholungs-
prüfungen anzurechnen. Als Fehlversuche
anzurechnen sind ferner nicht bestandene
Prüfungsleistungen in Modulen oder Prü-
fungsgebieten eines anderen Studiengangs
an einer Hochschule in der Bundesrepublik
Deutschland, die denen im Masterstudien-
gang Betriebswirtschaft im Wesentlichen
entsprechen, soweit für deren Bestehen
gleichwertige oder geringere Anforderungen
gestellt wurden. Die Wiederholung einer
Prüfungsleistung findet im Rahmen der Prü-
fungstermine des folgenden Semesters statt.
Der Prüfungsausschuss kann in besonderen
Fällen einen hiervon abweichenden Prü-
fungstermin bestimmen. Die Zeitpunkte der
Wiederholungsprüfungen werden durch den
Prüfungsausschuss bestimmt. Die Wiederho-
lung einer bestandenen Prüfungsleistung ist
nicht zulässig. § 18 Abs. 4 bleibt davon un-
berührt.

(2) Nicht erbrachte oder nicht bestandene
Studienleistungen können einmal wiederholt
werden; die Wiederholung einer Studienleis-
tung muss bis zum Ende des folgenden Se-
mesters erfolgen. Der Prüfungsausschuss
kann in besonderen Fällen unter Beachtung
des § 26 Abs. 1 Nr. 6 HochschG einen hiervon
abweichenden Termin bestimmen.

(3) Eine mit „nicht ausreichend“ bewertete
Masterarbeit kann nur einmal mit neuem
Thema wiederholt werden. Die erneute An-
meldung muss innerhalb von zwei Monaten
nach dem Datum der Bekanntmachung über
das Nichtbestehen bei der oder dem Prü-
fungsausschussvorsitzenden erfolgen. § 10,
§ 14 und § 16 Abs. 2 gelten entsprechend.

§ 20
Anrechnung von Studienzeiten,

Prüfungsleistungen und Kredittransfer

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen, die im Masterstudien-
gang Betriebswirtschaft an einer Hochschule
in der Bundesrepublik Deutschland erwor-
ben wurden, werden ohne Gleichwertigkeit-
sprüfung angerechnet, sofern dieser Studien-
gang akkreditiert ist und die in den einzel-
nen Prüfungsleistungen erworbenen ECTS-
Punkte den in der Anlage 1 enthaltenen
ECTS-Punkten der Prüfungsleistungen ent-
sprechen.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen in anderen Studiengän-
gen werden angerechnet, soweit die Gleich-
wertigkeit festgestellt ist. Gleichwertigkeit
ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studi-

enleistungen und Prüfungsleistungen in In-
halt, Umfang und in den Anforderungen die-
ser Prüfungsordnung und dem Studienplan
im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein
schematischer Vergleich, sondern eine Ge-
samtbetrachtung und Gesamtbewertung
vorzunehmen. Bei der Anerkennung von
Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen, die außerhalb der Bundes-
republik Deutschland erbracht wurden, sind
die von der Kultusministerkonferenz (KMK)
und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) ge-
billigten Äquivalenzvereinbarungen sowie
Absprachen im Rahmen von Hochschulpart-
nerschaften zu beachten.

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten
Fernstudien, für multimedial gestützte Stu-
dien- und Prüfungsleistungen sowie für
Studien- und Prüfungsleistungen von Früh-
studierenden gelten die Absätze 1 und 2 ent-
sprechend; Absatz 2 gilt außerdem für Stu-
dienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen an anderen Bildungseinrichtun-
gen, insbesondere an staatlichen oder staat-
lich anerkannten Berufsakademien sowie an
Fach und Ingenieurschulen und Offizier-
hochschulen der ehemaligen Deutschen De-
mokratischen Republik.

(4) Außerhalb des Hochschulbereichs erwor-
bene Kenntnisse und Fähigkeiten werden bis
höchstens 50 % angerechnet, soweit Gleich-
wertigkeit besteht.

(5) Werden in der Bundesrepublik Deutsch-
land erbrachte Studien- und Prüfungsleis-
tungen anerkannt, werden die Noten - soweit
die Notensysteme vergleichbar sind - über-
nommen und in die Berechnung der Gesamt-
note einbezogen. Bei unvergleichbaren No-
tensystemen wird der Vermerk „bestanden“
aufgenommen. Im Zeugnis wird eine Kenn-
zeichnung der Anerkennung vorgenommen.

(6) Bei der Anerkennung von Studienzeiten
und Prüfungsleistungen, die außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland erbracht wur-
den, werden die von der ausländischen
Hochschule vergebenen ECTS-Noten über-
nommen. Im Zeugnis ist die Anrechnung mit
Angabe des Landes, in dem die Leistung er-
bracht wurde, zu vermerken. Die Modalitä-
ten zur Umrechnung der ECTS-Noten in das
deutsche Notensystem werden durch den
Prüfungsausschuss unter Anwendung des
§ 15 Abs. 4 bestimmt. Verwendet die auslän-
dische Hochschule keine ECTS-Noten, so
sind zur Umrechnung die im Rahmen von
Hochschulpartnerschaften vereinbarten Um-
rechnungsschlüssel zu verwenden. Bei un-
vergleichbaren Notensystemen wird der Ver-
merk „bestanden“ aufgenommen. Hierbei
sind die von der Kultusministerkonferenz
(KMK) und Hochschulrektorenkonferenz
(HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarun-
gen zu beachten.

(7) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der
Absätze 1 bis 4 besteht ein Rechtsanspruch
auf Anerkennung. Die Anerkennung von
Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen, die in der Bundesrepublik
Deutschland erbracht wurden, erfolgt auf
Antrag. Die Studierenden haben die für die
Anrechnung erforderlichen Unterlagen vor-
zulegen.

§ 21
Bildung der Gesamtnote

der Masterprüfung, Zeugnis

(1) Die Gesamtnote der Masterprüfung wird
aus dem Durchschnitt der mit den ECTS-
Punkten gewichteten Noten der Prüfungs-
leistungen gebildet. Die Gesamtnote lautet:



bei einem Durchschnitt
bis 1,5 = sehr gut

bei einem Durchschnitt
über 1,5 bis 2,5 = gut

bei einem Durchschnitt
über 2,5 bis 3,5 = befriedigend

bei einem Durchschnitt
über 3,5 bis 4,0 = ausreichend

bei einem Durchschnitt
über 4,0 = nicht ausreichend

Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur die
erste Dezimalstelle hinter dem Komma
berücksichtigt. Alle weiteren Dezimalstellen
werden gestrichen.

(2) Für die ECTS-Bewertung der Masterprü-
fung ist der jeweils geltende Beschluss der
Kultusministerkonferenz (KMK) bestim-
mend.

(3) Über die bestandene Masterprüfung wird
ein Zeugnis nach Maßgabe der Anlage 2 aus-
gestellt. Das Zeugnis enthält

1. Studiengang,

2. Thema, Note und ECTS-Punkte der Mas-
terarbeit,

3. Noten und ECTS-Punkte der anderen
Prüfungsleistungen,

4. Gesamtnote,

5. Datum des Tages, an dem die letzte Leis-
tung erbracht wurde.

(4) Das Zeugnis ist von der Vorsitzenden
oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses zu unterzeichnen.

(5) Die Hochschule stellt ein Diploma Sup-
plement (DS) gemäß Anlage 3 des jeweiligen
Masterstudiengangs entsprechend dem Dip-
loma-Supplement-Modell von Europäischer
Union/Europarat/ Unesco in deutscher und
englischer Sprache aus. Als Darstellung des
nationalen Bildungssystems ist der zwischen
Kultusministerkonferenz und Hochschulrek-
torenkonferenz abgestimmte Text in der
jeweils gültigen Fassung zu verwenden. Es
enthält insbesondere Angaben über die
Hochschule, die Art des Abschlusses, das
Studienprogramm, die Zugangsvorausset-
zungen, die Studienanforderungen und den
Studienverlauf sowie über das deutsche Stu-
diensystem.

(6) Das Ausstellen des Zeugnisses und des
Diploma Supplements in elektronischer
Form ist ausgeschlossen.

§ 22
Masterurkunde

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird die
Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnis-
ses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung
des akademischen Grades beurkundet.

(2) Die Masterurkunde wird von der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten unterzeichnet
und mit dem Siegel der Fachhochschule ver-
sehen. Das Ausstellen der Masterurkunde in
elektronischer Form ist ausgeschlossen.

(3) Auf Antrag des Studierenden erstellt die
Hochschule eine Übersetzung der Masterur-
kunde in englischer Sprache.

Organisatorische Bestimmungen

§ 23
Prüfende, Beisitzende und

Betreuende der Masterarbeit

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt Prüfende
und Beisitzende sowie Betreuende der Mas-
terarbeit.

(2) Zu Prüfenden können nur Professorinnen
und Professoren, Honorarprofessorinnen und
Honorarprofessoren, Professorinnen und
Professoren im Ruhestand, Lehrbeauftragte
und Lehrkräfte für besondere Aufgaben der
Fachhochschule Mainz und solcher Hoch-
schulen, mit denen ein Kooperationsvertrag
besteht, bestellt werden. Der Prüfungsaus-
schuss kann bei Vorliegen zwingender Grün-
de im Rahmen des § 25 Abs. 5 HochschG
über Ausnahmen entscheiden.

(3) Zum Beisitz kann nur bestellt werden,
wer die Voraussetzungen des § 25 Abs. 5
HochschG erfüllt. Der Prüfungsausschuss
kann bei Vorliegen zwingender Gründe über
Ausnahmen entscheiden.

(4) Der Prüfungsausschuss legt die Prüfungs-
termine fest und sorgt dafür, dass den Stu-
dierenden die Namen der Prüfenden und
Beisitzenden, die Meldefristen zu den Prü-
fungen sowie die Prüfungstermine rechtzei-
tig bekannt gegeben werden.

(5) Betreuende der Masterarbeit geben das
Thema der Masterarbeit aus. Zu Betreuen-
den können nur Professorinnen und Profes-
soren, Honorarprofessorinnen und Honorar-
professoren, Professorinnen und Professoren
im Ruhestand, Lehrbeauftragte und Lehr-
kräfte für besondere Aufgaben der Fach-
hochschule Mainz und solcher Hochschulen,
mit denen ein Kooperationsvertrag besteht,
bestellt werden.

(6) Die Studierenden können für die Master-
arbeit die Betreuende oder den Betreuenden
vorschlagen. Dieser Vorschlag begründet
keinen Rechtsanspruch.

(7) Für Prüfende und Beisitzende gilt § 6
Abs. 6 entsprechend.

Schlussbestimmungen

§ 24
Ungültigkeit der Masterprüfung

(1) Haben Studierende bei einer Prüfung
getäuscht und wird diese Tatsache erst nach
der Aushändigung des Zeugnisses und des
Diploma Supplements bekannt, so kann der
Prüfungsausschuss nachträglich die Noten
für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren
Erbringung getäuscht wurde, entsprechend
berichtigen und die Prüfung vollständig oder
teilweise als nicht bestanden erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulas-
sung zu einer Prüfung gemäß § 10 nicht er-
füllt, ohne dass die Studierenden hierüber
täuschen wollten, und wird diese Tatsache
erst nach Aushändigung des Zeugnisses und
des Diploma Supplements bekannt, so wird

dieser Mangel durch das Bestehen der Prü-
fung geheilt. Haben Studierende die Zulas-
sung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so ent-
scheidet der Prüfungsausschuss.

(3) Den Studierenden ist vor der Entschei-
dung des Prüfungsausschusses Gelegenheit
zur Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Zeugnis und das unrichti-
ge Diploma Supplement sind einzuziehen
und gegebenenfalls neu zu erteilen. Mit dem
unrichtigen Zeugnis und dem unrichtigen
Diploma Supplement ist auch die Masterur-
kunde einzuziehen, wenn die Prüfung auf-
grund einer Täuschung als nicht bestanden
erklärt wurde.

§ 25
Einsicht in die Prüfungsakten

(1) Die Studierenden können sich über Teiler-
gebnisse der Masterprüfung vor Abschluss
der Masterprüfung durch Einsicht in die
Prüfungsakten unterrichten.

(2) Innerhalb eines Jahres nach abgeschlos-
sener Masterprüfung wird den Studierenden
auf Antrag Einsicht in die Prüfungsakten ge-
währt.

(3) Die Prüfungsakten werden von der Fach-
hochschule zwei Jahre lang aufbewahrt. Die
Aufbewahrungsfrist beginnt mit der Aus-
stellung des Zeugnisses über die Masterprü-
fung. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist
können die Studierenden innerhalb einer
weiteren Frist von drei Monaten die Heraus-
gabe ihrer Prüfungsunterlagen verlangen.
Nach Ablauf dieser Frist von drei Monaten
werden die Prüfungsunterlagen vernichtet.

§ 26
Widersprüche gegen das Prüfungsverfahren

und gegen Prüfungsentscheidungen

Widersprüche gegen das Prüfungsverfahren
und gegen Prüfungsentscheidungen sind, so-
fern eine Rechtsbehelfsbelehrung erteilt
wurde, innerhalb eines Monats, ansonsten
innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe bei
der Präsidentin oder dem Präsidenten der
Fachhochschule Mainz zu erheben und
schriftlich zu begründen. Die Präsidentin
oder der Präsident fordert das Prüfungsamt
oder den Prüfungsausschuss oder Prüfende
zur Stellungnahme auf und gibt ihnen Gele-
genheit, dem Widerspruch abzuhelfen. Wird
dem Widerspruch nicht abgeholfen, erteilt
die Präsidentin oder der Präsident unverzüg-
lich den Widerspruchsbescheid. Der Wider-
spruchsbescheid ist zu begründen und mit
einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.

§ 27
Inkrafttreten

Die Prüfungsordnung tritt am Tage nach
ihrer Veröffentlichung im Staatsanzeiger für
Rheinland-Pfalz in Kraft.

Mainz, den 24. April 2009 

Der Dekan
des Fachbereichs Wirtschaft
der Fachhochschule Mainz
Prof. Dr. Ulrich  S c h ü l e
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Anlage 1 ‹bersicht der Pr¸fungs- und Studienleistungen

Semester IV

ECTS: 30
SWS: 2

Semester III UF: Integrierte 
Fallstudien Option 1 Option 2 Option 3 Option 4

Controlling & 
Business
Intelligence

ECTS: 30 ECTS: 5 ECTS: 5 ECTS: 5 ECTS: 5 ECTS: 5 ECTS: 5
SWS: 20 SWS: 2 SWS: 4 SWS: 4 SWS: 4 SWS: 4 SWS: 2

Semester II Unternehmens-
f¸hrung

Informations-
management

Volkswirtschafts-
lehre

Internationales 
Recht

Wirtschafts-
Fremdsprache II Praxisprojekt II

ECTS: 30 ECTS: 5 ECTS: 5 ECTS: 5 ECTS: 5 ECTS: 5 ECTS: 5
SWS: 17 SWS: 4 SWS: 4 SWS: 4 SWS: 2 SWS: 2 SWS: 1

Semester I
Personalf¸hrung
und soziale
Kompetenz

Quantitative
Methoden und 
Verfahren

Methodik und 
Systematik wiss. 
Arbeitens

Unternehmens-
rechnung

Wirtschafts-
fremdsprache I Praxisprojekt I

ECTS: 30 ECTS: 5 ECTS: 5 ECTS: 5 ECTS: 5 ECTS: 5 ECTS: 5
SWS: 17 SWS: 4 SWS: 2 SWS: 2 SWS: 4 SWS: 4 SWS: 1

ECTS Total: 120 In den Optionen werden zwei Schwerpunkte angeboten. Jeder Schwerpunkt besteht aus vier themenspezifischen
SWS Total: 56 Optionen. Als Schwerpunkte werden angeboten: Controlling und Finanzen, Marketing und Unternehmenskommunikation.

Die Studierenden w‰hlen einen Schwerpunkt.

Master-Arbeit (einschl. Master-Seminar)

ECTS: 30
SWS: 2

Liste der Pr¸fungsleistungen
Semester 1
Personalf¸hrung und soziale Kompetenz
Quantitative Methoden und Verfahren
Methodik und Systematik wissenschaftlichen Arbeitens
Unternehmensrechnung
Wirtschaftsfremdsprache I
Semester 2
Unternehmensf¸hrung
Information-Management
Volkswirtschaftslehre
Internationales Recht
Wirtschaftsfremdsprache II
Semester 3
UF: Integrierte Fallstudien
Controlling & Business Intelligence
Option 1
Option 2
Option 3
Option 4
Semester 4
Master-Arbeit (einschl. Master-Seminar)

Liste der Studienleistungen (Leistungsnachweise)
Semester 2
Praxisprojekt I
Semester 3
Praxisprojekt II
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Anlage 2 Zeugnis f¸r den Masterstudiengang
Betriebswirtschaftslehre
Pr¸fungsausschuss des Studiengangs BETRIEBSWIRTSCHAFT

ZEUGNIS DER PR‹FUNG ZUM        MASTER OF ARTS

Herr / Frau
geboren am in
hat die Master-Pr¸fung im Studiengang Betriebswirtschaft bestanden.

Thema der Master-Arbeit:

Hier das Thema der Arbeit in der Originalsprache einf¸gen; wenn notwendig, zweite und
dritte Zeile benutzen

Die Pr¸fungsleistungen sind mit folgenden Fachnoten beurteilt worden:

Pr¸fungsgebiet Erl‰uterungen Note ECTS-Punkte  ECTS-Note

Unternehmensf¸hrung 5
Unternehmensf¸hrung: Integrierte Fallstudien 5
Personalf¸hrung und soziale Kompetenz 5
Unternehmensrechnung 5
Controlling und Business Intelligence 5
Praxisprojekt I d 23 5
Informationsmanagement 5
Volkswirtschaftslehre a 99 5
Internationales Recht a 101 5
Wirtschaftsfremdsprache: Englisch I a 5
Wirtschaftsfremdsprache: Englisch II a 5
PraxisprojektII c 5
Option 1: a 5
Option 2: a 5
Option 3: c 5
Option 4: a 5
Quantitative Methoden und Verfahren 01 5
Methodik und Systematik wissenschaftl. Arbeitens 01 5
Master-Arbeit a 30

Die Pr¸fungsleistung wurde in folgender Sprache erbracht: .
a: Englisch b: Spanisch c:  Franzˆsisch d: Russisch

Die Pr¸fungsleistung wurde an einer anderen Hochschule in folgendem Land erbracht:
01: Deutschland 101: Vereinigtes Kˆnigreich 99: Schweden 23:  Russische Fˆderation

Das Gesamtergebnis der Pr¸fung lautet:

Mainz, den

Die Pr‰sidentin der Fachhochschule Die Vorsitzende des Pr¸fungsausschusses
Prof. Dr. ABC Prof. Dr. XYZ

Die Pr¸fung wurde nach der Pr¸fungsordnung f¸r den Studiengang Betriebwirtschaft mit Abschluss Master of Arts des Fachbereichs
Wirtschaft der Fachhochschule Mainz vom xx.yy.zzzz  (Staatsanzeiger f¸r Rheinland-Pfalz, Seite 1234) abgelegt.
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Anlage 3 Diploma Supplement f¸r den Masterstudiengang
Betriebswirtschaft

Diploma Supplement

Family Name: xx
Given Names: yyy
Date of Birth: day/month/year
Student ID: Matr. Nr. 

Qualification/Title conferred: Master of Arts

 Awarded day/month/year

Main Field of Studies: Business Administration

Awarding Institution: Fachhochschule Mainz ñ University of Applied Sciences

Level of Qualification: Advanced university degree

Fully accredited by the national agency AQAS and the State Ministry of
Education 

Official Length of Programme: Two years (120 ECTS credits)

Access Requirement: General: Bachelor degree in Business or Management 
with a minimum average ECTS mark of C  

Specific: Good level of English  
Restricted admission

Mode of Study: Full-time

Programme Requirements: In addition to class room teaching, the programme includes a written
ìMaster thesisî of around 50 pages, case studies, applied
management projects, and foreign language modules.

Programme Details: Students are free to take selected modules taught in English. A 
semester abroad is not required but strongly recommended.

Access to Further Studies: The degree qualifies for PhD studies in Business Administration and/or
Management. 

Professional Status: Not applicable

Should any further information be needed please contact 

  On the institution: www.fh-mainz.de 
  For national sources cf. page 3 and 4 
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The student achieved the following marks:

Module Comments German Mark ECTS Credits ECTS Mark

Management 5
Management: Case Studies 5
Leadership and social competence 5
Advanced Accounting 5
Controlling und Business Intelligence 5
Applied Project I d 23 5
Information Management 5
Managerial Economics a 99 5
International Business Law a 101 5
Business Language: English I a 5
Business Language: English II a 5
Applied Project II c 5
Option 1: a 5
Option 2: a 5
Option 3: c 5
Option 4: a 5
Quanitative Analytical Methods 01 5
Research Methods 01 5
Master Thesis a 30

The student took classes and examinations in the following language: .
a: English b: Spanish c:  French d: Russian

The student took classes and examination at another  university in the following country:
01: Germany 101: United Kingdom 99: Sweden 23:  Russian Federation

Master Thesis:

Hier das Thema der Arbeit in der Originalsprache einf¸gen; wenn notwendig,
zweite und dritte Zeile benutzen

The student achieved the average mark:

Certification:      This Diploma Supplement refers to the following original documents
 Masterurkunde awarded day/month/year
 Masterpr¸fungszeugnis awarded day/month/year

Certification Date:           day/month/year

Mainz  (Date)

The President Chair of the Examination Board
Prof. Dr. ABC Prof. Dr. XYZ


